
170 August Nitschke,

Wenn wir nun diese beiden Gruppen miteinander vergleichen, so ist 
eine sichtbare Entwicklung wahrzunehmen. Die Schreiben, welche sich 
am Anfang auf einen knappen Bericht der aragonesischen Erfolge be­
schränken, stellen sich im Laufe der sich hinziehenden kriegerischen 
Auseinandersetzung zwischen Peter und Karl immer mehr auf die Si­
tuation der Bewohner des Königreiches ein. Da die beiden Gruppen von 
Schreiben zeitlich aufeinander folgen, ist mit einem Wechsel des Kanzlei­
personals bei Peter zu rechnen. Ob bei der ersten oder, was wahrschein­
licher wäre, bei der zweiten Gruppe die Diktatoren aus dem siziliani­
schen Königreich stammten, ist nicht mehr mit Sicherheit zu sagen. Doch 
behalten alle Schreiben immer etwas von dem sachlich nüchternen Geist, 
der in dem Brief an Eduard von England so auffallend war. So werden 
nie irgendwelche persönlichen Vorwürfe gegen Karl von Anjou er­
hoben, während die Zeitgenossen sonst gern seine Grausamkeit, seinen 
Hochmut und seinen Geiz schildern. Audi das Verhalten Karls gegen 
Peters Verwandte, gegen Manfred, Konradin und die gefangenen Mit­
glieder des königlichen Hauses — alles Themen, die sich propagandistisch 
gut ausnützen ließen — wird an keiner Stelle erwähnt. Knapp und kurz 
schließt der erste Bericht über die Landung in Sizilien: „Als wir be­
merkten, daß es uns und unserer Herrschaft ehrenvoll und nützlich sei, 
beschlossen wir, das Königreich Sizilien ... zu besetzen, um das Recht 
zu erhalten und zu erlangen, das unsere Gemahlin ... und unsere Söhne 
an demselben Reich haben“56). Ehrenvoll und nützlich erschien es ihm, 
— mehr wird nicht gesagt.

Ganz anderen Geist atmet ein Brief an Karl von Anjou, der ebenfalls 
Peter zugeschrieben wurde. Noch LaMantia hat ihn für einen echten 
Brief aus der aragonesischen Kanzlei gehalten57), doch weist er schon 
darauf hin, daß er stilistisch mit sizilianischen Schreiben der gleichen 
Zeit verwandt sei58). Er ist nur in Briefsammlungen und in einer 
anonymen Chronik, die im Wesentlichen auf Briefsammlungen zurück­
geht, überliefert und gilt als Antwort auf ein Schreiben Karls von

56) Amari a. a. O. 3, S. 324: Nos siquidem advertentes, quod istud esset 
nobis et dominationi nostrae honorificum et utile, accedere ad dictum Regnum 
Siciliae cum familia nostra et stolo, ad habendum et impetrandum ius, quod 
illustris et bona consors nostra, domina Regina Aragon., et filii nostri habent 
in eodem Regno, proponimus ...

57) L a Mantia, Cod. dipl. a. a. O. S. 53ff.

58)  Ebd. 55.


